
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungseinsatz bei Pflegegeld  

Nach § 37 Abs. 3 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) müssen Pflegebedürftige in 

regelmäßigen Abständen einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen, wenn sie 

Pflegegeld beziehen. Hierbei handelt es sich um eine Beratung in der eigenen 

Häuslichkeit, die im Regelfall eine zugelassene Pflegeeinrichtung (ambulanter 

Pflegedienst) durchführt. 

 

Den Beratungseinsatz kann allerdings auch eine von den Landesverbänden der 

Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz 

oder eine von der Pflegekasse beauftragte Pflegefachkraft, die von der Pflegekasse nicht 

beschäftigt werden darf, erbringen. Ebenfalls kann der Beratungseinsatz von einer 

Pflegeberatung nach § 7a SGB XI durchgeführt werden, wenn die/der Pflegeberater/in mit 

der persönlichen Pflegesituation des Pflegebedürftigen aufgrund der durchgeführten 

Beratung in der häuslichen Umgebung vertraut ist. 

Wird ein Pflegedienst, den der Pflegebedürftige unter den zugelassenen Pflegediensten 

auswählen kann, mit der Durchführung des Beratungseinsatzes beauftragt, ist es sinnvoll 

immer denselben Dienst zu beauftragen. Damit kann immer dieselbe Pflegefachkraft den 

Beratungseinsatz durchführen, was zu einer Festigung der Vertrauensbildung und zur 

Kontinuität und Effektivität beiträgt. 

 

Intervall der Inanspruchnahme 

Die Beratungseinsätze müssen Pflegebedürftige 

• in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjährlich und 

• in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich 

abrufen. 

 

Vergütung der Beratungseinsätze 

Die Pflegekasse muss die Vergütung der Beratungseinsätze übernehmen.  

 

 

 

 

https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/leistungsrecht-ab-2017/671-pflegegeld.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 08247-96260 oder schreiben Sie 

uns unter info@ambulantekrankenpflege-bw.de 

 

Nachweis des Beratungseinsatzes und Folgen eines Nicht-Nachweises 

Ein Beratungseinsatz ist der zuständigen Pflegekasse nachzuweisen. Erfolgt der Nachweis 

über die Durchführung des Beratungseinsatzes nicht, wird das Pflegegeld angemessen 

gekürzt. Im Wiederholungsfall wird das Pflegegeld sogar entzogen. Als angemessene 

Kürzung wird eine Kürzung von 50 Prozent des Pflegegeldes angesehen. Die Situation im 

Einzelfall ist allerdings zu berücksichtigen. 

Da die Nachweise für den Beratungseinsatz kalenderhalbjährlich bei den Pflegegraden 2 

und 3 und kalendervierteljährlich bei den Pflegegraden 4 und 5 erbracht werden müssen, 

wird die Nachweispflicht aus verwaltungspraktikablen Gründen auf das Kalenderhalbjahr 

bzw. Kalendervierteljahr bezogen.  

Pflegebedürftige in den Pflegegraden 2 und 3 müssen daher den Beratungseinsatz jeweils 

in der Zeit vom 01.01. bis 30.06. und vom 01.07. bis 31.12. nachweisen. Pflegebedürftige 

in den Pflegegraden 4 und 5 müssen den Nachweis jeweils in der Zeit vom 01.01. bis 

31.03.; vom 01.04. bis 30.06.; vom 01.07. bis 30.09. und vom 01.10. bis 31.12. nachweisen. 

Es handelt sich daher bei den Fristen, auf die bereits in den Pflegegeld-

Bewilligungsbescheiden ein Hinweis gegeben wird, um starre, sich aneinander 

anschließende Fristen. 

 

Kürzung des Pflegegeldes 

Wird ein Beratungseinsatz nicht rechtzeitig der Pflegekasse nachgewiesen, muss das 

Pflegegeld unmittelbar nach Ablauf der 3- bzw. 6-Monatsfrist gekürzt werden.  

Die Kürzung erfolgt ab dem 1. des auf die Mitteilung durch die Pflegekasse folgenden 

Kalendermonats. Über diese Kürzung muss der Versicherte eine Information erhalten. 

 

 


